
Gewerbepark Stahmeln
Bebauungsplan Nr. 354

Das Plangebiet mit Umfeld, Foto: Leipzig Atlas

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes: 19.8.2014 – 18.9.2014 
Neues Rathaus | Stadtplanungsamt | vor dem Zimmer 498

Auskünfte erteilt das Sachgebiet Planinformation und  
Öffentlichkeitsbeteiligung des Stadtplanungsamtes:

Neues Rathaus | Stadtplanungsamt | 4. Etage | Zimmer 498 
Sie sprechen mit Frau Röhniß oder Frau Wolf. 
Telefon: 0341 123 - 4948 | Fax: 0341 123 - 4825
E-Mail: stadtplanungsamt@leipzig.de

Postanschrift: 
Stadt Leipzig | Stadtplanungsamt | 04092 Leipzig

Dienststunden:  
Mo., Mi.  8.00 – 15.00 Uhr  
Di.   8.00 – 18.00 Uhr 
Do.   8.00 – 16.00 Uhr 
Fr.   8.00 – 12.00 Uhr

Die Plandarstellung dieses Faltblattes ist nicht rechtsverbindlich, sie dient lediglich der Information. SPA / F 269 | 08/ 14



Städtebauliches Konzept – Kurzbeschreibung

Bereits 1993 wurde von der ehemaligen Gemeinde Stahmeln der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (VE-Plan) Nr. E-77 "Wohn- und Gewerbepark Stahmeln" aufgestellt. In dem Gebiet 
wurden die öffentlichen Straßenverkehrsflächen weitestgehend hergestellt und drei Mehrfami-
lienwohnhäuser gebaut. Insgesamt konnten jedoch nur wenige der geplanten Ansiedelungen 
realisiert werden. 2009 wurden  die Potenziale des Standortes neu bewertet und Entwicklungs-
alternativen untersucht. Aufgrund der guten Verkehrsanbindung und der Lagegunst sollten 
künftig die gewerbliche Nutzung überwiegen. Das hat zur Folge, dass der Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. E-77 aufgehoben und der Bebauungsplan Nr. 354 "Gewerbepark Stah-
meln" aufgestellt werden soll.

Im Herbst 2013 wurde der Öffentlichkeit ein Gestaltungsplan vorgestellt. Im Ergebnis der ers-
ten öffentlichen Diskussion wurde deutlich, dass in besonderem Maße die Belange der be-
nachbarten Bewohner bei der Planung zu berücksichtigen sind. Dazu gehören besonders 
Lärmschutz, Eingrünung der Gewerbeflächen zur optischen Abschirmung der Wohngebiete, 
Vermeidung von Durchgangsverkehr auf dem Wiesenweg und Schaffung von Wegeverbindun-
gen zu den Haltestellen des Nahverkehrs und in die Grünbereiche. Der nun vorliegende Ent-
wurf des Bebauungsplans Nr. 354 sieht eine Konzentration von großflächigen Gewerbebau-
ten  im nördlichen Teil des Plangebietes vor. Dabei sind Nutzungen, die ausschließlichen dem 
Warenumschlag dienen (z.B. Verteilzentren für den Einzelhandel) und regelmäßig ein hohes 
LKW-Aufkommen erzeugen, ausgeschlossen. Im südlichen Bereich sind in Anlehnung an den 
VE-Plan Nr. E-77 kleinteilige Strukturen vorgesehen. Eine weitere Wohnbebauung ist wegen 
der Lärmquellen der benachbarten Verkehrs- und Gewerbekulisse  jedoch nicht sinnvoll. 

Gewerbeflächen

Die Gewerbflächen werden durch die vorhandene 110 KV-Hochspannungsfreileitung geglie-
dert. Für die Baugebiete GE 1 und GE 2 ist ein gemeinsamer Wirtschaftshof geplant. Um ein 
einheitliches Geländeniveau und funktionierende Betriebsabläufe in den Baugebieten GE 1 
bis GE 3 zu ermöglichen und eine landschaftliche Integration zu gewährleisten, werden die 
maximal 14,00 m hohen Gewerbebauten einschließlich ihrer notwendigen Umfahrungen in das 
Gelände eingegraben bzw. das Gelände angeschüttet. Der dadurch anfallende Erdaushub 
wird zur Modellierung von landschaftlich gestalteten Wällen verwendet. Der südliche Teil (Bau-
gebiete GE 4 bis GE 12) wird kleinteilig entwickelt. Er ist für die Ansiedlung von mittleren und 
kleineren Gewerbebetrieben geeignet. Die zulässigen maximalen Gebäudehöhen betragen 
11,00 m bis 16,00 m. Die wenigen bereits vorhandenen Gewerbebauten werden in die Planung 
integriert.

Mischgebiet für Wohnungen und kleinteilige Betriebe

Im Bereich der Wohngebäude am Wiesenring bleibt der Mischgebietscharakter des VE-Plans 
Nr. E-77 erhalten. In dem Mischgebiet MI 1 sind Gebäudehöhen von maximal 11,00 m vorge-
geben. In dem nördlichen Teilbaugebiet MI 1.1 sind ausschließlich Wohngebäude, in den Teil-
bereichen MI 1.2 und 1.3 sind Geschäfts- und Bürogebäude und sonstige Gewerbebetriebe 
zulässig. 

Verkehrserschließung

Die künftige Verkehrserschließung, insbesondere die Erschließung der Baugebiete GE 1 bis 
GE 3 erfolgt überwiegend von Norden über die B 6. Durch die beabsichtigte Verlagerung der 

Verkehrsströme auf die B 6 wird im Bereich der Ortslage Stahmeln der Verkehr auf der Halle-
schen Straße reduziert. Das bereits vorhandene Straßennetz wird an verschiedenen Punkten 
optimiert und in Teilbereichen zurück gebaut. Ein wichtiger Punkt ist die Umgestaltung der 
ungünstigen Anbindung der Stahmelner Allee an die B 6, die noch aus der Überplanung des 
Gebietes mit der neuen B 6 resultiert und verbessert werden muss. Über Rad- und Gehwege 
in West-Ost-Richtung werden die Ortsteile Stahmeln und Lützschena miteinander verbunden. 
Ein Weg verläuft im nördlichen Plangebiet Richtung S-Bahnhaltepunkt, ein weiterer von der 
Äußeren Auenblickstraße in Richtung des landschaftlich attraktiven Naherholungsraumes am 
Jägergraben. Im südlichen Plangebiet gibt es zudem eine Verbindung zur Straßenbahnhalte-
stelle in der Halleschen Straße. Damit werden die umliegenden Naherholungs- und die Nahver-
kehrsbereiche angebunden und erschlossen.

Verbesserung des Lärmschutzes

Durch die nördliche Bebauung mit großen Hallen soll eine Abschirmung der bestehenden  
Wohnbebauung gegenüber dem vorhandenen Verkehrslärm erreicht werden, der von der B 6 
und der Eisenbahnlinie verursacht wird. Außerdem sind im Bebauungsplan Lärmschutzwälle 
und ein begrüntes Schallschutzbauwerk (Gebiet GE 3) festgesetzt. Damit wird sichergestellt, 
dass  die zulässigen Orientierungswerte für Lärmbelastungen tags und nachts nicht überschrit-
ten werden. Die konsequente Eingrünung der Gewerbebereiche schirmt die Wohnbebauung 
auch optisch vom Gewerbepark ab.

Landschaftsgestaltung

Die landschaftliche Integration der geplanten Baumaßnahmen wird durch umfassende Bebau-
ungsplanfestsetzungen geregelt. Das Grünkonzept des VE-Plans Nr. 77 wird dabei in seiner 
Struktur und grundsätzlichen Aussage übernommen. Ein großzügig angelegtes grünes Band 
soll die gewerblichen Nutzungen umschließen und mit den angrenzenden Freiflächen eine zu-
sammenhängende Landschaft bilden. Das Maßnahmenkonzept sieht dafür bepflanzte Land-
schaftswälle sowie die Öffnung des Bahngrabens vor. Insbesondere zu den benachbarten 
Wohngebieten im Nordwesten und Osten des Plangebietes ist eine dichte Eingrünung durch 
Baum-/Strauchpflanzungen in Verbindung mit den Landschaftswällen sowie durch Fassaden-
begrünung vorgesehen. Die Umwelteingriffe können fast vollständig im Plangebiet bzw. im na-
hen Umfeld ausgeglichen werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Stadtplanung

Wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsbeteiligung an einem Bebauungsplanverfahren ist die 
öffentliche Auslegung des Planentwurfs. Innerhalb der Auslegungsfrist liegen die Planunterla-
gen zur Einsicht für jedermann bereit. Zum Planentwurf können Stellungnahmen abgegeben 
werden, d. h. jeder kann seine Meinung zu dem stadtplanerischen Vorhaben äußern. Soll die 
Meinungsäußerung in das Planverfahren aufgenommen werden, muss dies schriftlich erfolgen 
oder zu Protokoll gegeben werden. Die Stellungnahmen werden gesammelt und nach der öf-
fentlichen Auslegung geprüft. Dabei sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen. 
Die Entscheidung über die Berücksichtigung der Stellungnahmen trifft die Ratsversammlung. 
Das Ergebnis wird den Betreffenden schriftlich mitgeteilt. Werden nach einer öffentlichen Ausle-
gung wesentliche Änderungen am Planentwurf vorgenommen, bedarf es einer erneuten öffent-
lichen Auslegung. (Mehr Informationen dazu unter www.leipzig.de/wohnen-und-bauen)


